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Bekanntmachung
Nr . L . 7M/7 . 17 . K. R . A..

j» kl e « « eil WW» « » « WUM
^ Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des Ge¬

setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in
Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-
Eefetzbl. S . 813) — in Bayern auf Grund der Allerhöchsten
Verordnung vom 31 . Juli 1914 — . des Gesetzes, betreffend
Höchstpreise vom 4 . August 1914 (Roichs -Eesetzbl . S . 339) tu
der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl.
S . 516) und in Verbindung mit den Bekanntmachungen über
die Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915 (Reichs-
Eesetzbl. E . 25) , vom 23 . September 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 603) , vom 23. März 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 183) und
vom 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 253) mit dem Be¬
merken zur allgemeinen Kenntnis gebracht , daß Zuwider¬
handlungen nach den in der Anmerkung *) abgedruckten Be¬
stimmungen bestraft werden , sofern nicht nach den allge¬
meine« Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs -Gesetzbl.
S . 603) untersagt werden.

8r .
^ '

V
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
s ) alle Großviehhäuto jeder Herkunft und jeden Ge¬

wichts von Rindern , Kühen , Ochsen und Bullen
' sowie von Fressern und Kälbern von 10 KZ Grün¬

gewicht an aufwärts;
b) alle Rotzhäute , Ponyhäute , Fohkönfslle , Esel-,

Maultier - und Mauleselhäute jeder Größe uns
p" Herkunft;

c) alle aus militärischen Schlachtungen stammenden
sowie alle in den besetzten Gebieten und in den
Etappen - und Operationsgebieten . gewonnenen
Häute und Fells von Schlachttieren , Pferden,
Ponys , Fohlen , Eseln , Maultieren und Maul¬
eseln.

" Auch Häute und Felle , die von gefallenen Tieren stam¬
men , sind von der Bekanntmachung betroffen.

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung werden
Häute und Felle der Tiere , die Eigentum der Kaiserlichen
Marino sind, sowie Häute und Felle , dis aus dem neutralen
oder verbündeten Ausland eingeführt sind.

. 8 2. ^
Höchstpreis? ) .

« s) Höchstpreis für vorschriftsmäßig ge¬
liefertes Gefälle.

- '
< Vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle sind diejein-

° gen Hünts und Fells , die nicht gemäß 8 7 oder 8 10
der Bekanntmachung Nr . b . 111/7 . 17. K . R . A. melde-
pflichtig geworden sind.

Der von der Verteilungsstclle (Kriegsleder
Aktiengesellschaft) für die im 8 1 bezeichneten Häute
und Felle zu zahlende Preis darf den im 8 3 festge¬
setzten Grundpreis abzüglich der im 8 6 vorgeschrie¬
benen Abzüge nicht übersteigen , es fei denn , daß es
sich um Großviehhäute ! ohne Kopf (Kopfhaut un¬
mittelbar hinter den Ohren abgeschnitten ) handelt,
bei denen der aus Grundpreis und Abzügen gemäß
8 6 sich ergebende Preis um 5 v. H . überschritten
werden darf (Höchstpreis) .

Anmerkung: Es ist zu beachten , daß der
- Höchstpreis derjenige Preis ist , den die Ver Hei¬

lung s stelle (Kriegsleder Aktien - Gesellschaft)
höchstens bezahlen darf . Bei den gemäß der De-

§ kanntmachung Nr . b . 111/7 . 17. K . R . A . erlaubten
Veräutzerungsgeschäften über Häute und Felle' müssen deshalb die im 8 3 festgesetzten Grund¬
preise je ,nach der Lieferungsstufe entsprechend
niedriger angesetzt werden . Die im 8 6 bsstimm-

^ len Abzüge sind in allen Lieferungsstufen voll
j

' ' '
zu rechnen.

d) Höch stpreis für nicht vor s chriftsm Lßi g
- geliefertes Gefälle.

h Nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle sind die¬
jenigen Häute und Felle , die gemäß 8 7 oder 10 der
Bekanntmachung Nr . b . 111/7 . 17. K . R . A . melde-
pflichtig geworden sind und für die eine Ausnahme¬
bewilligung nach 8 12 der genannten Bekannt¬
machung nicht gewährt worden ist.

° ) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Marl oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1 . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2 . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages ausfordert,

durch den die Höchstpreise überschritten werden , oder sich zu
^ einem solchen Vertrage erbietet;

S . wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung sW 2, 3 des
'

Gesetzes , betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beisciteschasft, be¬
schädigt oder zerstört;' 4 . wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf
von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht
iiachlommt;

5 . wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt
sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht:

6 . wer den naäpsr 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlassenen
Ansführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder 2 ist
die Geldstrafe mindestens aus das Doppelte des Betrages zu bemessen,
um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in den Fällen der
Nummer 2 überschritten werden sollte ; übersteigt der Mindestbetrag zehn¬
tausend Marl , so ist ans ihn zu erkennen. Im Falle mildernder Um¬
stände kann die Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindcstbetrages er¬
mäßigt werden.

In den Fällen der Nummern 1 und 2 kann neben der Strafe an¬
geordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffent¬
lich bekanmzumachen ist ; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, auf die sich
die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem
Täter gehören oder nicht.

f ) Anmerkung : Die Beschlagnahme , Behandlung , Verwen¬
dung und Meldepflicht der Häute und Felle sind durch die Bekannt¬
machung Nr . L . IN/7 . 17. K. R . A. geregelt.

Vom 2V . Oktober 1917.
Der von dev Verteilungsstello (Kriegsleber

> Aktiengesellschaft) für nicht vorschriftsmäßig gelre-
^ fertes Gefälle zu zahlende Preis darf 90 v . H. des

. , nach Buchstabe 3 dieses Paragraphen sich ergebenden
Höchstpreises nicht übersteigen,

/
' '

8 3 -
Grundpreis.

Der Grundpreis darf höchstens betragen:

Bei Gefall«

Klasse I
für 1 b § Grün¬

gewicht
Mark

Klasse II
für 1 KZ Grün¬

gewicht
Mark

Klasse IH
für 1 KZ Grün¬

gewicht
Mark

jeden Gewichts von
Rindern , Kühen und
Ochsen , sowie von 10
und mehr kzr Grün¬
gewicht v . Kälbern
und Fressern . . . . L.SS 1.M 1.15

jeden Gewichts von
Bullen. 1.70 1.50 ' 1.38

Länge in om Grundpreis in Mark
für das Stück

Noßhiiute , Pony - und
Maultierhäute . . . . . vis 219 19.—

220 und mehr 29, °-
Foyleufelle , Esel - « «d

S.—Mauleselhäute . . . . . « 119
ISS » „ 9.—

Anmerkung: Die Grundpreise , die die Verteilungsstelle für
getrocknetes Gefälle zu zahlen bereit ist , werden von Zeit zu Zeit in
der Fachpresse bekannt gegeben . Sie werden niedriger sein als die
Preise , die die Verteilungsstelle für gesalzenes Gefälle entsprechenden
Gewichts zahlen wird.

8 4.
Klasseneinteilung des Gefälles.

Zur Klasse I gehört das Gefälle aus sämtlichen ' Ländern
südlich des Mains , außerdem von der Rheinprovinz aus den
Regierungsbezirken Coblenz und Trier , aus dem Fürstentum
Birkenseld , aus der Rheinpfalz , Elsaß -Lothringen , der Pro¬
vinz Hessen-Nassau , dem Großherzogtum Hessen , allen thürin¬
gischen Staaten , dem Königreich Sachsen , der Provinz Sach¬
sen mit Ausnahme der Kreise Salzwedel , Osterburg , Sten¬
dal , Gardelegen und Halberstadt -Stadt , den Fürstentümern
Schaumburg -Lippe und Waldeck, dem Herzogtum Anhalt und
von der Provinz Schlesien aus den Regierungsbezirken Lieg¬
nitz und Breslau.

Zur Klasse I ! gehört das Gefälle aus dem Rheinland mit
Ausnahme der Regierungsbezirke Coblenz und Trier , aus
Westfalen , dem Fürstentum Lippe , Großherzogtum Olden¬
burg mit Ausnahme des Fürstentums Birkenfeld , von der
Provinz Sachsen aus den Kreisen Salzwedel , Osterburg,
Stendal , Gardelegen und Halberstadt -Stadt , aus der Pro¬
vinz Hannover , dem Herzogtum Braunschweig , den Freien
Reichsstädten Bremen , Hamburg , Lübeck , aus Schleswig-
Holstein , den beiden Großherzogtümern Mecklenburg , den
Provinzen Pommern und Brandenburg , von der Provinz
Schlesien aus dem Regierungsbezirk Oppeln und aus der
Provinz Posen.

Zur Klasse Ist gehört das Gefälle aus den Provinzen
West- und Ostpreußen.

Maßgebend für die Klassenzugehörigkeit ist der Schlacht¬
ort , sofern das Gefälle von einer am Schlachtort heimischen
Rasse stammt , andernfalls die Gegend, ' in welcher die be¬
treffende Rasse heimisch ist.

Anmerkung: Rotzhäuto usw . sind in ihren Preisen
unabhängig von Schlachtort und Rasse.

' / 8 5.
Beschaffenheit des Gefälles.

Der volle Grundpreis (8 3) gilt nur für das Gefälle,
das den nachstehenden Bedingungen entspricht:

s) Großviehhäute müssen fleischfrei , ohne Horn , ohne
Knochen, ohne Maul , ohne Schweifbein , jedoch mir
Schweifhaut ohne Schweifhaare , abgezogen und ober¬
halb der Hornschuhe abgeschnitten sein . Hornige'

> Bestandteile (Kieten , Zehen ) müssen entfernt fein.
' Roßhäute usw . (8 Id ) müssen möglichst fleifch-

frei , langklauig (die Füße im Fesselgelenk abge-
, schnitten) , ohne Schweifhaare und Mähne , jedoch
. >derartig abgeschlachtct fein , daß sie den größtmöglichen

Flächeninhalt haben;
b ) das Gefälle muß richtig ! gesalzen sein;
c ) bei Eroßviehhäuten mutz das durch Wiegen ermit¬

telte Gewicht und die Nummer der Preisklasse , bei
Roßhäuten usw . (8. 1 b) die nach Ablauf des achten

. Tages nach der Salzung vorschriftsmäßig gemessene
Länge in unverlöschlicher Schrift (durch Stempel¬
druck oder geeeigneten Tintenstift ) auf der Fleisch¬
seite vermerkt sein.

8 6.
Abzüge vom Grundpreis.

Der Grundpreis ist um den Gesamtbetrag der nach fol¬
genden Bestimmungen zu berechnenden Abzüge zu ermäßigen.

1. Bei Eroßviehhäuten (8 1a)
a) für Gefälle , dessen Gewicht oder Preisklasse oder

beides nicht zweifelfrei (8 5 c) festgestellt und er¬
kennbar gemacht ist, um

10 Pf . für das Kilogramm;
b ) für Abdecker- und Fallhäute ? ) um

20 Pf . für das Kilogramm;

t ) Häute von Tieren , deren Fleisch vom Fleischbeschauer ober
Tierarzt als gesund befunden wurde , gelten nicht als Abdecker- oder
Lallhäute.

c) für abweichende Schlachtart um!
4,00 -1t für die Haut oder das Fell;

ck) für Engerlinge (bis 8 offene)
insgesamt 3,00 -1t für die Haut oder das Fetz-

e) für leichte Beschädigung (Fehler ? ) im Abfall)
'

^ insgesamt 1,00 -/fl für die Haut oder das Fell'
V 4) für schwere Beschädigung (Fehler im Kern)
» - insgesamt 1,50 -1t für die Haut oder das Fell;

Z) für leichte und schwere Beschädigungen zusammen
insgesamt 2,00 °1t für die Haut oder das Fetz-

b ) für Schußhäute (Häute mit Narbengeschwüren
'
,

Warzen oder mehr als 2 Löchern oder 3 tiefen
Kerben im Kern oder mehr als 8 offenen Enger,
lingen ) , auch wenn gleichzeitig Beschädigungen

i der unter ch e, l und Z aufgeführtsn Arten voi-
i Liegen,
h 25 Pf . für das Kilogramm.

» Die Abzüge unter ch e, t , Z u . b schließeneinander
i! ^ - aus . Im übrigen sind die für den betreffenden Fall

-- " gemäß a bis k ür Betracht kommenden Abzüge zu.
sammenzuvechnen.

L. Bei Rotzhäuten , Pony - und Maultier.
. häuten:

s ) für Häute mit Schächtschnitt oder zersetztemKopf,
. » i , oder falsch aufgeschnittenen Füßen oder Flemmen,

oder kurzen Füßen (nicht im Fesselgelenk abge¬
schnitten ) , oder herausgeschnittener Schwanz-

' wurzel , oder mit einem Loch oder tiefem Schnitt
im Kern , oder zwei Löchern oder zwei tiefen
Schnitten im Bauch- oder Kopsteil:

> um insgesamt 1,00 -.fl für die Haut von wc-
' Niger als 220 cm Länge,

- um insgesamt 2,00 -1l für die Haut von 220
und mehr cm Länge;"

, d) Häute ohne Köpf , für Häute mit leichten Narben-
schaden, mit 2 Löchern oder 2 tiefen Schnitten rm
Mittelteil der Haut , oder mit 4 Löchern oder 4

, tiefen Schnitten im Bauchteil:
um insgesamt 2,00 -1t für die Haut von we¬

niger als 220 cm Länge,
> .

' um insgesamt 4,00 -1l für die Haut von 220
und mehr cm Länge;

c) für Schußhäute (stark geschleifte, stark verschnit¬
tene , grindige , stark haarlassende oder matte

^ Häute ) , auch wenn Mängel der unter a und d an¬
gegebenen Arten vorliegen:

um ein Drittel des Grundpreises.
Die Abzüge unter s und b schließen einander

nicht aus.
3. Bei Fohlenfellen , Esel - und Maul-

« sekhäuten:
/ ' 3) für leichte Beschädigung ?) um
.

' insgesamt 0,75 -1t für das Fell;
b) für schwere Beschädigung (2 Löcher oder 3 tim

Kerben oder Narbenbeschädigung ) um
^ insgesamt 1,50 -1l für das Fell;
^ . c) für Schußfelle (stark verschnittene oder matte

Felle)
^ " - um ein Drittel des Grundpreises.

. Die Abzüge unter 3 und b sind bis zum Betrage
des unter c festgesetzten Abzuges anzurechnen : der

* Abzug unter c schließt die Abzüge unter 3 und b aus.
7 '

. . 8 7.
Zahlungsbedingungen.

Die Höchstpreise schließen den llmsatzstompel, die Koste»
der Salzung und einmonatlicher Lagerung , ferner die Koste»
der Beförderung bis zum nächsten Eüterbahnhof oder bis
zur nächsten Anlegestelle des Schiffes oder Kahnes und du
Kosten der Verladung ein und gelten für Barzahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu 2 v . H-
Jahreszinsen über Reichsbankdiskont lnnzugeschlageu
werden . .

8 8.
Zurückhalten von Vorräten.

Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu dc»
gemäß 8 2 3 Anmerkung für die betreffende Lieferungsstust
in Betracht kommenden Preisen , höchstens jedoch zu den unter
8 2b für nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle festge¬
setzten Höchstpreisen, zu gewärtigen.

8 3.
Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind an bas
Lederzuweisungsamt der Krtegs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums Berlin ^
Budapester Straße 6, zu richten . Die Entscheidung bclnflr
sich der Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshaber vor.

8 10.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20 . Oktober
für das an diesem Tage oder später entstehende Gefälle, M
übrigen mit dem 1 . Dezember 1917 in Kraft . Die Bekamm
machung Nr . Ob. 708/7 . 16. K . R . A . vom 31 . Juli
tritt hinsichtlich des nach dem Inkrafttreten dieser Bekaiuw
machung' entstehenden Gefälles mit dem 20. Oktober 1917 , m
übrigen mit dem 1. Dezember 1917 außer Kraft . . ,Anme -rkung : Die Sammelstell ! wird die Preise , 01°
sie für das vor dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung c» '
standene Gefälle im Rahmen der Bekanntmachung Nr . Ll>- b'
700/7 . 16. K . R . A . vom 31. Juli 1916 zu zahlen bereit A-
nach Vereinbarung mit dor Verteilungsstelle in der
presse bekanntgeben.

Wilhelmshaven, 20. Oktober 1917.

Oer §estungskommandant.
>» -! s r/rv " <aucy « MWIWMN ), MIL Mrve

Geschwür . LaulÜEe.
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